
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigefügt.

Bitte beachten Sie, dass die Sitzung in der Meys Fabrik stattfindet.

Hennef, den 02.03.2011

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Ecke
Ausschussvorsitzender

Gremium

Ausschuss "Östlicher Stadtrand"

Wochentag Datum Uhrzeit

Dienstag 15.03.2011 17:00

Sitzungsort

Meys-Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef
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Entwurfsvorstellung durch den Architekten
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Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Gebäudewirtschaft TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2203 Anlage Nr.: ______

Datum: 16.02.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss "Östlicher Stadtrand" 15.03.2011 öffentlich

Tagesordnung

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte mit U3-Betreuung in 53773 Hennef,
Astrid-Lindgren-Straße 3
Entwurfsvorstellung durch den Architekten

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ beschließt:

1. Dem, von den Merten Architekten vorgestellten Entwurf, wird zugestimmt.

2. Auf der Grundlage dieses Entwurfes ist die Baugenehmigungs- und Ausführungsplanung zu
  erstellen und die Baumassnahme schlüsselfertig öffentlich auszuschreiben.

Begründung

In der heutigen Sitzung wird die Entwurfsplanung durch Herrn Roman Merten vom Büro Merten
Architekten vorgestellt. Im Vorfeld erfolgte eine Abstimmung mit dem Jugendhilfeausschuss
und dem Landesjugendamt.

Der jetzige Entwurf ist eine Weiterentwicklung des zusammen mit der
Gemeinschaftsgrundschule und der Sporthalle geplanten 3-gruppigen Kindergartens.

Die Baukosten betragen rund 2.000.000 EUR und sind in den Haushaltsjahren 2011 und 2012
etatisiert.

Während der Sitzung stehen Architekt und Verwaltung für Fragen der Ausschussmitglieder zur
Verfügung.



Auswirkungen auf den Haushalt

 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme

 Jährliche Folgekosten
Sachkosten:����� €

Personalkosten: ����� €

 Maßnahme zuschussfähig
Höhe des Zuschusses U3-Betreuung 504.000 €

Stadtentwicklung 455.000 €
 Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden,

     Haushaltsstelle: �����

HAR: ����� €

Lfd. Mittel und VE: 2.000.000 €

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger
      Ausgaben erforderlich Betrag: ����� €

 Kreditaufnahme erforderlich Betrag: ����� €

 Einsparungen Betrag ����� €

 Jährliche Folgeeinnahmen Art: �����

Höhe: ����� €

 Bemerkungen

�����

Mitzeichnung:

Name: Paraphe: Name: Paraphe:
Röddel, Ulrich �����

����� �����

����� �����

Hennef (Sieg), den 15.02.2011
Der Bürgermeister
In Vertretung

Hanraths
Erster Beigeordneter
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Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2010/2123 Anlage Nr.: ______

Datum: 01.03.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss "Östlicher Stadtrand" 15.03.2011 öffentlich

Tagesordnung

Straßenbau in Hennef - Weldergoven
Bodenstraße (Siegstraße - Am Rosenhügel)
Siegstraße (Postweg - Zum Brünnchen)
Zum Brünnchen

Vorstellung der Vorplanung und Ergebnisse der Bürgerinformationen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ beschließt:

1. der vom Ing.-Büro Kreuzer + Guttmann GmbH vorgestellten Vorentwurfsplanung für die
Bodenstraße (Siegstraße – Am Rosenhügel), Siegstraße (Postweg – Zum Brünnchen)
und Zum Brünnchen wird zugestimmt.

2. auf Grundlage der Vorentwurfsplanung ist Entwurfs- und Ausführungsplanung zu
erstellen.

3. Die Baumaßnahme ist auszuschreiben und zu vergeben.

Begründung

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Erschließungsgebietes „Im Siegbogen“ und dem
Neubau der Brücke Bodenstraße sollen nunmehr die o. g. Straßen in der Ortslage
Weldergoven ausgebaut werden. Grundlage der Straßenplanung ist das
Dorfentwicklungskonzept, welches bereits in der Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung
und Planung am 10.02.1999 einstimmig beschlossen wurde. Dass Konzept sieht u. a die
Busführung über die Boden- und Siegstraße vor.
Die drei Straßenabschnitte sind bituminös befestigt und befinden sich in keinem guten
Allgemeinzustand. Abgesehen von einem nicht frostsicheren Unterbau ist sowohl die
Straßenentwässerung als auch die Straßenbeleuchtung unzureichend.



Alle drei Straßenabschnitte werden nach dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) veranlagt.
Zusammen mit den vorgenannten Straßen soll auch das Teilstück Bodenstraße von der Brücke
bis an den bereits im Rahmen einer Erschließungsmaßnahme ausgebauten Teilbereich der
Bodenstraße am südlichen Ortsrand endausgebaut werden.
Die Entwurfsplanung der innerörtlichen Straßen wurde den Anliegern im Rahmen einer
Bürgerinformationsveranstaltung am 09.11.2010 vorgestellt. Eine weitere
Bürgerinformationsveranstaltung erfolgte für die Bürger der Bodenstraße am 24.02.2011. Die
Ergebnisse der Bürgerinformationen sind aus der beigefügten Niederschrift zu entnehmen.
Die Vorentwurfsplanung wird vom Ingenieurbüro Kreuzer + Guttmann GmbH dem Ausschuss in
der Sitzung zur Beratung und Beschlussfassung vorgestellt.

Mit der Inbetriebnahme des S12-Hp Weldergoven wird die Buslinie über die Boden- und
Siegstraße durch Weldergoven geführt. Dies bedingt, dass zumindest die von den Bussen
befahrenen Straßen ausgebaut sind. Um den Bauzeitenplan einhalten zu können, ist die
Beschlussfassung am 15.03.2011 im Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ zwingend erforderlich.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

keine Auswirkungen x Kosten der Maßnahme: €

jährliche Folgekosten: Herstellkosten: rd. 720.000,00 €
Personalkosten: €

Maßnahme zuschussfähig Höhe des Zuschusses: €
%

x
Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden
Sachkonto: 091905
Kostenträger: 26501740
IN-Nr. 0000030

Haushaltsausgaberest: €

Lfd. Mittel:                                          725.000,00 €

Bewilligung außer- oder überplanmäßiger
Ausgabe erforderlich  Betrag : €

Kreditaufnahme erforderlich Kreditbetrag: €

Einsparungen: € jährliche
Folgeeinnahmen:

Art:
Höhe: €

x Bemerkungen: Einnahmen von Erschließungsbeiträgen nach KAG

Hennef (Sieg), den 01.03.2011
In Vertretung

R. Stenzel
Techn. Geschäftsführer
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VERSAMMLUNGSORT: Stadt Hennef, Meys - Fabrik 
BÜRGERINFORMATION: 09.11.2010 
 
BAUMASSNAHME:  Stadt Hennef –  
  Erschließung Östlicher Stadtrand,  
  OL Weldergoven, Bodenstraße,  
  Siegstraße „Zum Brünnchen“ 
 
BESPRECHUNGSTHEMA: Bürgerinformation 
 
NIEDERSCHRIFTSVERFASSER: Herr Guttmann 
 
BESPRECHUNGSTEILNEHMER: 
  
Herr Stenzel Stadtbetriebe Hennef AöR, Techn. Geschäftsführer 
Herr Beielschmidt Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau 
Herr Vorbeck Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau 
Herr Ratzke Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau 
Herr Möhlenbruch Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau 
Herr Kuhnke Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH (IB) 
Herr Guttmann Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH (IB) 
 
Teilnehmer seitens der Bürger: ca. 60 Anlieger 
 
 
Ergebnis: zu erledigen durch/ 
 Termin 
 
3.1 Herr Stenzel begrüßt um 17:30 Uhr die Anwesenden und stellt 

die Vertreter der Verwaltung und des Ingenieurbüros vor. Er 
erläutert die geplante Tagesordnung der Bürgerinformation 
und führt aus, dass die Vorplanung und das Ergebnis der Bür-
gerinformation im Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ am 
09.12.2010 in der öffentlichen Sitzung vorgestellt wird. Der 
Beginn der Baumaßnahme ist Ende März/Anfang April 2011 
vorgesehen. Die Durchführung soll bis Ende 2011 erfolgen. 
Zunächst sollen die Arbeiten an Bodenstraße und Siegstraße 
ausgeführt werden. Für die Dauer der Bauzeit sollen im Ein-
mündungsbereich der Siegstraße zur Bundesstraße B 478 ei-
ne Lichtsignalanlage (Baustellenampel) eingerichtet werden. 
Hierzu finden zur Zeit Gespräche mit dem Landesbetrieb 
Straßenbau NRW statt. 

 
3.2 Die Planung wird von Herrn Kuhnke vom Ingenieurbüro Kreu-

zer & Guttmann GmbH (IB) anhand von Plänen sowie mit Hilfe 
einer Powerpoint-Präsentation vorgestellt. Hierbei werden so-
wohl Umfang der geplanten Maßnahme sowie die geplante 
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technische Ausführung erläutert. Von Seiten der Stadt ist die 
Sanierung der Kanäle im Straßenausbaubereich vorgesehen. 
Den Anliegern wird empfohlen, Sanierungsmaßnahmen der 
Kanäle auf Privatgelände, im Hinblick auf die bis Ende 2015 
geforderte Dichtheitsprüfung, im Rahmen der Baumaßnahme 
mit ausführen zu lassen. Hier wird auf die Eigenverantwort-
lichkeit des Anliegers hingewiesen. Von Seiten der Stadt wird 
bzgl. der Kanalsanierung eine Beratung angeboten. Diese Be-
ratung erfolgt durch das IB. Hierzu sind Flyer zur Mitnahme 
durch den Bürger ausgelegt. 

 
3.3 Im Anschluss an den Vortrag wurden folgende Einzelfragen 

der Bürger erörtert: 
 

3.3.1 Es werden keine zusätzlichen Lampen gewünscht. In 
der Straße „Zum Brünnchen“ wird die Erhaltung einer 
alten Laterne gewünscht. Der Busverkehr wird von ei-
nem Anlieger, insbesondere in der Bodenstraße, abge-
lehnt, da hierdurch eine zusätzliche Lärmbelästigung 
aufträte und der Busverkehr zu einer Minderung des 
Grundstückswertes führe. 

3.3.2 Bei Herstellung der Gehwege in Pflaster wird eine be-
hindertengerechte Ausbildung gefordert. Von Seiten 
des Planungsbüros wird erläutert, dass an Querungs-
stellen eine Absenkung der Bordsteine vorgesehen ist. 

3.3.3 Für den Bereich der Siegstraße wird eine Frage bezüg-
lich der vorgesehenen Entwässerung gestellt. Hierzu 
wird erläutert, dass die vorhandenen Wegeseitengrä-
ben entfallen sollen und eine geregelte Entwässerung 
durch Anordnung von Sinkkästen mit Anschluss an den 
Regenwasserkanal geplant ist.  

3.3.4 Es wird von einem Anlieger geäußert, dass ein Busver-
kehr im Zweirichtungsbetrieb bisher nicht bekannt ge-
wesen sei. Der Nutzen des Busverkehrs wird in Frage 
gestellt. Nach bisherigen Informationen hätten Überle-
gungen bestanden, wonach keinerlei Busverkehr durch 
das Dorf geführt wird. Hierzu sei die Errichtung eines 
Wendehammers am Anfang der Siegstraße früher dis-
kutiert worden. Dies wäre auch in Ausschusssitzungen 
protokolliert. Von Seiten der Verwaltung wird erklärt, 
dass die Überlegungen zur Errichtung einer Buswende-
anlage verworfen worden sind und die Planung auf 
Grundlage von rechtsgültigen B-Plänen im Neubauge-
biet und einem städtebaulichen Grundkonzept erstellt 
wurde. 

3.3.5 Nach Auffassung eines Bürgers erfolgt die Beteiligung 
der Bürger zu spät, da bereits Kosten für die Planung 
angefallen seien und die Durchführung der Maßnahme 
allem Anschein nach schon beschlossene Sache wäre. 
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„Der Bürger“ würde nicht ausreichend berücksichtigt. 
Die Bürger hätten kein Interesse an einer Veränderung 
der derzeitigen Situation. 

3.3.6 Von Anliegern wird bemängelt, dass die Anbindung des 
Bahnhofes (Haltepunkt) auf Kosten der Anlieger Wel-
dergovens durchgeführt würde. 

3.3.7 Ein Anlieger erläutert, dass bei früheren Informations-
terminen eine einstreifige Busverkehrsführung zusagt 
sei. 

3.3.8 Im Bereich von Haus Nr. 2, „Zum Brünnchen“ wird die 
Sinnhaftigkeit von Pflasterungen im Randbereich be-
zweifelt. Es werden zusätzliche Kosten aufgrund der 
Pflasterung vermutet. Von Seiten des IB wird richtigge-
stellt, dass die Kosten für Pflasterung und Asphaltauf-
bau nahezu identisch sind und die Pflasterung der Sei-
tenbereiche aus gestalterischen Gründen ausgeführt 
werde. Die Fahrbahn wird in 3,50 m Breite in Asphalt-
bauweise hergestellt. Eine Pflasterung im Fahrbahnbe-
reich wird seitens der Stadt Hennef, aufgrund bisheriger 
schlechter Erfahrungen, abgelehnt. 

3.3.9 Es wird eine Frage zum zeitlichen Ablauf gestellt. Im 
Zusammenhang mit der Herstellung der Hochwasser-
schutzmaßnahme Weldergoven wird Baustellenverkehr 
innerhalb der Ortslage befürchtet. Von Seiten der Ver-
waltung wird erläutert, dass der Hochwasserschutz frü-
hestens 2013 zur Ausführung gelangt. Hierbei soll der 
westliche Damm als Erddamm mit einer Baustellenab-
wicklung Richtung Westen erfolgen. Der östliche Be-
reich der Hochwassersicherung ist in Form einer 
Spundwand geplant, so dass der Transport großer 
Erdmassen durch die Ortslage nicht geplant ist. 

3.3.10 Die genaue Ausbildung der Bushaltestellen an der 
Siegstraße ist mit den unmittelbar betroffenen Anliegern 
abzustimmen.  

3.3.11 Auf Anfrage wird von Seiten der Verwaltung erklärt, 
dass Kosten in Verbindung mit Kanalsanierungsmaß-
nahmen im öffentlichen Bereich nicht durch die Anlieger 
zu tragen sind. 

3.3.12 Eine Anliegerin bittet um Durchsetzung der Tempo 30-
Regelung durch Geschwindigkeitsmessungen. 

3.3.13 Auf Rückfrage hin wird bestätigt, dass auf der Boden-
straße keine offiziellen (markierten) Parkplätze vorge-
sehen sind. Dies wird von den Anliegern abgelehnt. 
Von der Verwaltung wird ergänzt, dass grundsätzlich 
ein Parken auf der Straße möglich ist, sofern eine 
verbleibende Durchfahrtsbreite von 3,05 m verbleibt. 

3.3.14 Ein Anlieger fordert eine Kostengegenüberstellung 
Pflaster- / Asphaltbauweise. Von Seiten der Verwaltung 
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kann der Einsatz von Pflaster im Fahrbahnbereich auf-
grund bisheriger Erfahrungen nicht befürwortet werden. 
 

3.3.15 Von Anliegern wird erläutert, dass der Busverkehr mit 
der Zeit zugenommen habe und die Belastung zu stark 
für die vorhandenen Straßen ist. Hierauf wird die Be-
schädigung der Straßen zurückgeführt. Von Seiten der 
Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass im Zuge des 
Kanalbaus die vorhandenen Straßen lediglich im bishe-
rigen Aufbau wieder hergestellt wurden. In der neuen 
Planung wird die Belastung durch den Busverkehr be-
rücksichtigt. 

3.3.16 Ein Eigentümer (Flurstück 642) bemängelt, dass eine 
Baumscheibe unmittelbar vor seinem Haus geplant sei. 
Von Seiten der Stadt wird erläutert, dass die Vorpla-
nung im Rahmen der weiteren Planung noch zu konkre-
tisieren ist und die Baumscheiben, soweit notwendig, 
verschoben werden können. 

3.3.17 Im westlichen Bereich der Siegstraße wird die Führung 
des Gehweges auf der Südseite bemängelt. Von Seiten 
des IB wird erläutert, dass, aufgrund der Örtlichkeit, le-
diglich ein einseitiger Gehweg im vorgenannten Ab-
schnitt realisiert werden kann. Der Gehweg auf der 
Südseite wurde gewählt, da sich hierdurch eine bessere 
Anpassung an die vorhandene Topografie, ohne größe-
re Stützmauern, ausbilden lässt. Die Situation wird 
nochmals überprüft. 

3.3.18 Auf Rückfrage eines Anliegers wird erläutert, dass der 
südliche Abschnitt der Bodenstraße zwischen „Am Ro-
senhügel“ und dem Neubaugebiet nicht von der Bei-
tragserhebung betroffen ist. In diesem Bereich finden 
lediglich Arbeiten im Gehwegbereich bzw. im An-
schlussbereich zum südlich angrenzenden Baugebiet 
statt, die nicht durch die Anlieger zu tragen sind. 

3.3.19 Auf Rückfrage wird erläutert, dass der vorgesehene 
Ausbau der Straßen ausschließlich im öffentlichen 
Raum „innerhalb der Grenzen“ erfolgen soll. 

3.3.20 Auf Rückfrage wird von Seiten der Stadt erläutert, dass 
der als Grünfläche dargestellte Abschnitt im Bereich 
des Dorfdreieckes erhalten bleiben soll. 

3.3.21 Von Seiten der Anlieger wird gefordert, dass bei der 
Planung eine zweckmäßige und preisgünstige Lösung 
anzustreben ist. Dies wird von Seiten der Stadt bestä-
tigt. Von Seiten der Anlieger wird argumentiert, dass ein 
Straßenausbau ohne Busverkehr kostengünstiger ist, 
daher soll der Bus vollständig außerhalb der Ortslage 
bleiben. 
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3.3.22 Von Seiten der Anlieger wird eine ausreichende Größe 
als Aufstellraum für die Kinder im Bushaltestellenbe-
reich gefordert. 

3.3.23 Auf Rückfrage bzgl. Ampelanlage Siegstraße wird von 
der Verwaltung erklärt, dass für die Dauer der Bau-
maßnahme in Weldergoven die Aufstellung einer Bau-
stellenampel an der Bundesstraße vorgesehen ist. Wei-
terhin wird erläutert, dass die Landesbetriebe eine Ver-
breiterung der Bundesstraße, einschließlich einer zu-
sätzlichen Verbreiterung der Siegbrücke, planen. Diese 
Arbeiten sind frühestens ab 2013/2014 vorgesehen, die 
Bauzeit wurde mit ca. 3 Jahren benannt. 

3.3.24 Von Seiten der Anlieger wird geäußert, dass die ge-
planten Straßenbreiten, im Hinblick auf den Dorfcharak-
ter, zu breit sind und nicht gebraucht werden. Seitens 
der Stadt wird erläutert, dass sich die Straßenbreiten 
entsprechend den Verkehrsanforderungen nach den 
Richtlinien ergeben.  

3.3.25 Von den Anliegern wird eine Frage bezüglich der Zu-
fahrtsmöglichkeit zu den Grundstücken während der 
Bauzeit gestellt. Vertreter der Stadt wird erläutern, dass 
die Zufahrt während der Baumaßnahme möglichst auf-
rechterhalten werden soll. Bei bestimmten Bauphasen, 
z.B. bei Errichtung der Einfassungen und Rahmen, wird 
dies jedoch kurzzeitig nicht möglich sein. 

3.3.26 Auf Anfrage der Anlieger sollen die Pläne der Vorent-
wurfsplanung im Intranet der Stadt Hennef eingestellt 
werden. Weiterhin soll das Protokoll zur Bürgerinforma-
tion über das Intranet zugänglich gemacht werden. 

 
3.4 Herr Stenzel fordert zur Abstimmung über die Durchführung 

der Dorferneuerungsmaßnahme im öffentlichen Raum auf. Da 
hier lediglich die Anlieger der Siegstraße betroffen sind, bittet 
er darum, dass sich nur betroffene Anlieger an der Abstim-
mung beteiligen. Es stimmt niemand für die Dorferneuerung. 
Stattdessen fordert ein Anlieger die Teilnehmer zur Abstim-
mung über die Gesamtmaßnahme auf, wobei diese die Maß-
nahme insgesamt ablehnen. 

3.5 Im Anschluss erklärt Herr Ratzke anhand von Aufteilungsplä-
nen ausführlich das Zustandekommen und die Berechnung 
der Beitragssätze. Es wurde erläutert, dass die Abrechnung 
nach KAG erfolgt, wobei nicht von einem erstmaligen endgül-
tigen Ausbau ausgegangen wird. Bei einem erstmaligen Aus-
bau ergäben sich höhere Beiträge. Folgende voraussichtliche 
Beitragssätze werden angegeben: 

 
• Siegstraße ohne Dorferneuerung 25,00 €/m² 
• Siegstraße mit Dorferneuerung 25,50 €/m² 
• Bodenstraße    9,50 €/m² 
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• Zum Brünnchen 20,50 €/m². 
 

 
 Es wurde betont, dass der Beitragssatz zum Einen aus den 

Schätzungen der Vorentwurfsplanung resultiert und zum An-
deren auf der jetzigen Grundstückssituation (Kataster) basiert. 
Daher können Abweichungen durch geänderte Kosten sowie 
durch Änderung der herangezogenen Grundstücksgrößen 
entstehen. Herr Ratzke weist ausdrücklich auf die Möglichkeit 
der Einzelberatung der Grundstückseigentümer durch die 
Stadt hin. Als zuständige Sachbearbeiterin wird Frau Schüren 
(Tel.: 02242/888-319) benannt. Insbesondere bei Eck-
grundstücken wird eine Einzelberatung empfohlen. Auf die 
Möglichkeit der Stundung von Beitragszahlungen wird hinge-
wiesen. Es wird erläutert, dass die Vorausleistungsbescheide 
bereits mit sichtbarem Baubeginn (Setzen des Rahmens) er-
teilt werden. Die Endveranlagung erfolgt nach ca. 4 Jahren. 
Die einzelnen Abrechnungsgebiete werden anhand von Plä-
nen erläutert. 

 
3.6 Im Anschluss an die Grundinformation wurden Einzelfragen 

der Bürger beantwortet: 
 

3.6.1 Auf Rückfrage wird erklärt, dass für die Durchführung 
der Maßnahme für den Anlieger keine Zuschüsse ge-
währt werden. 

3.6.2 Von einem Anlieger wird die bei der Darstellung der zu 
veranlagenden Grundstücke verwendete Kataster-
grundlage bemängelt, diese sei nicht auf dem neuesten 
Stand. Herr Ratzke erklärt, dass dies durch die Verwal-
tung geprüft wird und ähnliche Widersprüche in einem 
Anhörungsverfahren geklärt werden können. 

3.6.3 Von einem Anlieger wird geäußert, dass auf frühere An-
fragen, Beitragssätze von 10,00 bis 14,00 €/m² genannt 
wurden. Von Seiten der Verwaltung kann dies nicht 
bestätigt werden. 

3.6.4 Auf Rückfrage wird erklärt, dass für die Endveranlagung 
nur die tatsächlich entstandenen Kosten maßgeblich 
sind und die jetzigen Kalkulationen lediglich auf Schätz-
kosten basieren. Es besteht die Eventualität einer 
Rückerstattung gegenüber den Vorausleistungen. Die 
gemeinsame Ausschreibung der drei Straßen wird als 
günstig für das Ausschreibungsergebnis eingeschätzt.   

3.6.5 Auf Anfrage bzgl. eines DSL-Ausbaus verschiedener 
Anbieter wird erklärt, dass zu Beginn der Baumaßnah-
me die Versorgungsunternehmen nochmals unterrichtet 
werden und über eine Mitverlegung im Rahmen der 
Maßnahme entscheiden können.  
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3.6.6 Auf Rückfrage wird bestätigt, dass die dargelegten Kos-
ten eine Beleuchtung beinhalten, wobei eine Standard-
leuchte berücksichtigt wird. 

3.7 Die Veranstaltung endete um 19:30 Uhr. 
Herr Stenzel bedankt sich bei den Anwesenden für die 
Teilnahme. Im Anschluss werden Einzelgespräche von 
Anliegern mit Herrn Ratzke durchgeführt.   

  
 
 
 
 
Aufgestellt: Verteiler: 
Gu/ta Stadtbetriebe Hennef AöR, Techn. Geschäftsführer 
Lohmar, 09.11.2010 Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Stadtentwicklung
 Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau 
 Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH  











Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2011/2228 Anlage Nr.: ______

Datum: 02.03.2011

Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich

Ausschuss "Östlicher Stadtrand" 15.03.2011 öffentlich

Tagesordnung

Straßenbau "Östlicher Stadtrand"; Verbindungswege (Cluster) im B-Plangebiet 01.47
Vorstellung der Vorentwurfsplanung

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ beschließt:

1. der vom Ingenieurbüro Kreuzer & Guttmann GmbH vorgestellten Vorentwurfsplanung zu
den Verbindungswegen (Cluster) 1, 2 und 4 wird zugestimmt.

2. auf Grundlage der Vorentwurfsplanung ist die Entwurfs- und Ausführungsplanung zu
erstellen.

3. Die Maßnahme ist auszuschreiben und zu vergeben.

Begründung

Im Nachgang zu den Erschließungsstraßen im Bebauungsplangebiet 01.47 und auf Grundlage
der geänderten Vermarktungssituation sollen nunmehr die Verbindungswege 1, 2 und 4 nicht
mehr durch Erschließungsträger sondern durch die Stadtbetriebe Hennef AöR hergestellt
werden.
Die Straßenplanungen für die Verbindungswege 1, 2 und 4 wurden vom Ingenieurbüro Kreuzer
& Guttmann GmbH erstellt.

Die Vorentwurfsplanung wird vom Ingenieurbüro Kreuzer & Guttmann GmbH dem Ausschuss
„Östlicher Stadtrand“ in der Sitzung am 15.03.2011 zur Beratung und Beschlussfassung
vorgestellt.



keine Auswirkungen x Kosten der Maßnahme: €

jährliche Folgekosten: Herstellkosten: 100.000,00 €
Personalkosten: €

Maßnahme zuschussfähig Höhe des Zuschusses: €
%

x
Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden
Sachkonto: 151130
Kostenträger:
Kostenstelle:  2000700

Haushaltsausgaberest: €

Lfd. Mittel: €

Bewilligung außer- oder überplanmäßiger
Ausgabe erforderlich  Betrag : €

Kreditaufnahme erforderlich Kreditbetrag: €

Einsparungen: € jährliche
Folgeeinnahmen:

Art:
Höhe: €

Bemerkungen:

Hennef (Sieg), den 02.03.2011
In Vertretung

R. Stenzel
Techn. Geschäftsführer
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